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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 RA 554/98
Datum 15.03.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 RA 82/00
Datum 20.06.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom
15.03.2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin macht gegenÃ¼ber der Beklagten einen Anspruch auf Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit geltend.

Die am â�¦1946 geborene KlÃ¤gerin hat in der Zeit vom 01.09.1962 bis zum
16.07.1965 den Beruf einer Krankenschwester, in der Zeit vom 01.09.1972 bis zum
01.07.1973 den Beruf einer Krippenerzieherin und in der Zeit vom 03.09.1987 bis
zum 30.06.1988 den Beruf einer Gemeindeschwester erlernt. Sie verfÃ¼gt in allen
drei Berufen Ã¼ber einen entsprechenden Qualifizierungs- bzw.
Facharbeiternachweis und war in diesem Berufen beitragspflichtig beschÃ¤ftigt. Ab
01.01.1991 arbeitete sie als Krankenschwester in einem Pflegeheim. Seit dem
01.01.1999 ist sie arbeitslos.

                               1 / 8



 

Am 22.04.1998 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten auf Grund eines
operierten Bandscheibenvorfalles vom 24.02.1998 die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Die Beklagte zog daraufhin den Ã¤rztlichen
Entlassungsbericht der Rehaklinik B â�¦ vom 06.04.1998 nach medizinischer Reha
vom 10.03.1998 bis zum 07.04.1998 bei und lehnte den Rentenantrag mit Bescheid
vom 27.05.1998 ab. Dagegen legte die KlÃ¤gerin am 17.06.1998 Widerspruch ein
und fÃ¼gte AuszÃ¼ge des Gutachtens des Medizinischer Dienst der Krankenkasse
(MDK) vom 17.05.1998 bei, wonach die ErwerbsfÃ¤higkeit weder erheblich
gefÃ¤hrdet noch gemindert sei.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Bescheid vom 02.10.1998 zurÃ¼ck, da ein
Anspruch auf Rente wegen Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht bestehe. Nach
den medizinischen Feststellungen sei die KlÃ¤gerin noch in der Lage, leichte
TÃ¤tigkeiten ohne lÃ¤ngere Zwangshaltungen in temperierten InnenrÃ¤umen, ohne
hÃ¤ufiges BÃ¼cken und ohne schweres Heben oder Tragen vollschichtig
auszuÃ¼ben. FÃ¼r den Pflegedienst sei sie damit nicht mehr einsatzfÃ¤hig. FÃ¼r
eine Verweisung kÃ¤men TÃ¤tigkeiten in Ã¶ffentlichen Blutzentralen,
GesundheitsÃ¤mtern, vertrauensÃ¤rztlichen Dienststellen, im Labor und in
technischen Untersuchungsstellen, in Sanatorien, als Arzthelferin oder als
Werksschwester vollschichtig in Betracht.

Hiergegen hat sich die am 09.11.1998 beim Sozialgericht (SG) Chemnitz erhobene
Klage gerichtet. Seit dem 30.10.1997 sei sie arbeitsunfÃ¤hig und ihr sei als
SchwerbeschÃ¤digte vom Versorgungsamt ein Grad der Behinderung (GdB) von 20
zuerkannt worden. Trotz intensiver BemÃ¼hungen sei ihr eine
behinderungsgerechte BeschÃ¤ftigung nicht vermittelt worden, so dass sie von
einem verschlossenen Arbeitsmarkt ausgehe. Hinsichtlich der angegebenen
VerweisungstÃ¤tigkeiten sei festzuhalten, dass diese allesamt Kenntnisse im
Bereich der BÃ¼roorganisation und BÃ¼ropraxis verlangten, die KlÃ¤gerin jedoch
seit 1965 ausschlieÃ�lich mit Pflegearbeiten beschÃ¤ftigt gewesen sei und den
Anforderungen einer BÃ¼rotÃ¤tigkeit nicht gewachsen wÃ¤re. Das SG hat zur
weiteren SachaufklÃ¤rung Befundberichte des Facharztes fÃ¼r Neuromedizin Dr. K
â�¦ vom 26.04.1999, der FachÃ¤rztin fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. M â�¦ vom 10.05.1999
sowie der FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie Dr. K â�¦ vom 20.05.1999 eingeholt und hat
AuskÃ¼nfte des Arbeitgebers sowie des Landesversorgungsamtes beigezogen.
Daraus ergab sich, dass der KlÃ¤gerin seit dem 12.08.1998 ein GdB von 20
zuerkannt wurde. Ferner zog das SG die Verfahrensakten des SG Chemnitz 5 SB
296/98 und 4 U 342/99 bei, aus welchem es das Gutachten des Facharztes fÃ¼r
OrthopÃ¤die Prof. Dr. R â�¦ vom 02.06.1999 zum Gegenstand der Verhandlung
machte.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 15.03.2000 abgewiesen, da bei der KlÃ¤gerin
weder BerufsunfÃ¤higkeit (BU) noch ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU) vorliegen wÃ¼rden.
Die zuletzt versicherungspflichtig ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin sei die einer
Krankenschwester in einem Pflegeheim gewesen. Eine derartige TÃ¤tigkeit kÃ¶nne
sie nach den medizinischen Feststellungen nicht mehr ausÃ¼ben, dennoch sei sie
nicht berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch
(SGB VI). Mit den vorwiegend orthopÃ¤dischen gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen
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sei sie nach den Feststellungen im Kurentlassungsbericht und in Auswertung der
beigezogenen Befundberichte in der Lage, vollschichtig leichte TÃ¤tigkeiten im
Wechsel von Sitzen, Stehen und Gehen, ohne Einnnahme von Zwangshaltungen wie
BÃ¼cken, Hocken und Knien zu verrichten. Damit kÃ¶nne sie sowohl die TÃ¤tigkeit
als Sprechstundenhelferin als auch als Krankenschwester in Kureinrichtungen und
Sanatorien ausÃ¼ben. Dabei handele es sich um eine gleichwertige TÃ¤tigkeit,
welche die KlÃ¤gerin bisher ausgeÃ¼bt habe. Nach der Auskunft des
Landesarbeitesamtes Rheinland-Pfalz-Saarland vom 27.01.1994 an das
Landessozialgericht fÃ¼r das Saarland sei zumindest die TÃ¤tigkeit als
Krankenschwester in Kureinrichtungen und Sanatorien zumutbar. Es gebe
genÃ¼gend Sanatorien, in welchen die KlÃ¤gerin tatsÃ¤chlich nur leichte
TÃ¤tigkeiten verrichten mÃ¼sse, wie zum Beispiel in Sanatorien fÃ¼r
Lungenkranke oder Hauterkrankungen.

Gegen das am 28.03.2000 zugestellte Urteil richtet sich die am 27.04.2000
eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin zum SÃ¤chsischen Landessozialgericht (LSG).
Die KlÃ¤gerin leide an einem lumbalen RadikulÃ¤rsyndrom bei Zustand nach
operativ versorgtem Bandscheibenvorfall im WirbelsÃ¤ulensegment L4/L5 und
degenerativen HWS-VerÃ¤nderungen, an arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus
und CIHK. Die Feststellungen des SG Ã¼ber den Gesundheitszustand seien richtig.
Dennoch kÃ¶nne sie die als zumutbar angesehenen TÃ¤tigkeiten nicht verrichten,
da weitere GesundheitsstÃ¶rungen vorliegen wÃ¼rden. Die BeeintrÃ¤chtigungen
im Schulter-, Arm- und Nackenbereich lieÃ�en eine leichte sitzende TÃ¤tigkeit
vollschichtig nicht zu. Die Stuhlinkontinenz schlieÃ�e die AusÃ¼bung einer
geregelten TÃ¤tigkeit aus.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom 15.03.2000 und den Bescheid der
Beklagten vom 27.05.1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02.10.1998
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, der KlÃ¤gerin Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit ab 01.05.1998 zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die EntscheidungsgrÃ¼nde des SG fÃ¼r zutreffend. Aus den vom LSG
beigezogenen Krankenunterlagen ergebe sich keine Ã�nderung des
LeistungsvermÃ¶gens.

Der Senat hat ergÃ¤nzend Befundberichte der HausÃ¤rztin Dr. M â�¦ vom
11.09.2000 und der FachÃ¤rztin fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. M â�¦ vom 12.09.2000
beigezogen. Die HausÃ¤rztin hÃ¤lt die KlÃ¤gerin fÃ¼r erheblich leistungsgemindert
und fÃ¼r den Arbeitsmarkt auch unter Beachtung hygienischer GrÃ¼nde durch
Stuhlinkontinenz nicht mehr vermittelbar. Die OrthopÃ¤din schÃ¤tzte ein, dass die
KlÃ¤gerin eine kÃ¶rperlich schwere Arbeit in Verbindung mit schwerem Heben und
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Tragen oder in Zwangshaltungen der LWS nicht ausfÃ¼hren kÃ¶nne. Denkbar
wÃ¤re eine leichte kÃ¶rperliche Arbeit im Wechsel von Stehen, Laufen und Gehen.
Eine Akkordarbeit bzw. Arbeiten unter Einfluss von feuchtkalten Klimaten sei nicht
zumutbar. Aus dem von der KlÃ¤gerin vorgelegten Gutachten des MDK vom
06.06.2000 ergab sich unter der Diagnose pseudoradikulÃ¤res
Cervicobrachialsyndrom C4/C5, dass bei zunÃ¤chst noch nicht erhebbarem
positiven Leistungsbild bei Behandlung in spÃ¤testens drei Wochen ein positives
Leistungsbild mit Vollschichtigkeit fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche Arbeit ohne schweres
Heben, ohne Ã�berkopfarbeiten mÃ¶glich sein werde. Eine RÃ¼ckkehr in die
TÃ¤tigkeit vor der Arbeitslosigkeit (Krankenschwester im Pflegestationsdienst) sei
dauerhaft nicht mÃ¶glich.

Der Senat hat bei dem Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. G â�¦ ein
fachorthopÃ¤disches Gutachten vom 14.03.2001 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige
diagnostizierte Schmerzsyndrom der LendenwirbelsÃ¤ule mit
FunktionseinschrÃ¤nkungen mittleren Grades und wiederkehrender
pseudoradikulÃ¤rer Schmerzausstrahlung in das linke Bein bei zusÃ¤tzlich
bestehender Dysbalance ohne radikulÃ¤re AusfÃ¤lle, Schmerzsyndrom der
HalswirbelsÃ¤ule und zusÃ¤tzlich bestehender pseudoradikulÃ¤rer
Schmerzausstrahlung in die HÃ¤nde und FunktionseinschrÃ¤nkungen mittleren
Grades, kontrakter RundrÃ¼- cken mit Blockierung im mittleren BWS-Bereich,
Stuhlinkontinenz leichten Grades und Somatisierungstendenz der bestehenden
Beschwerden. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine
kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeit im Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen
vollschichtig ausÃ¼ben und die TÃ¤tigkeiten als Arzthelferin, Krankenschwester in
einer Kureinrichtung oder einem Sanatorium oder als Sprechstundenhilfe
vollschichtig verrichten. Als Schwester in der Altenpflege bzw. in der stationÃ¤ren
Pflege sei sie nur noch unterhalbschichtig einsetzbar. Die WegefÃ¤higkeit sei nicht
beeintrÃ¤chtigt.

In einem Gutachten fÃ¼r das SG Chemnitz (S 5 SB 296/98) bewertete Chefarzt Dr. S
â�¦ vom Kreiskrankenhaus R â�¦ am 18.05.2001 die Stuhl- und Urinkontinenz mit
einem GdB von 30. Nach Angaben der KlÃ¤gerin leide sie tÃ¤glich unter
unwillkÃ¼rlichem Stuhlabgang, besonders dann, wenn nicht sofort eine Toilette in
der NÃ¤he sei. UnwillkÃ¼rlicher Harnabgang sei bei Husten, Niesen und Pressen
festzustellen. Die KlÃ¤gerin trage daher stÃ¤ndig eine Einlage.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten aus beiden
RechtszÃ¼gen und die beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten Bezug
genommen, die Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen sind.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist statthaft und zulÃ¤ssig (Â§ 143 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG),
erweist sich jedoch als unbegrÃ¼ndet. Die angefochtenen Entscheidungen des SG
und der Beklagten sind nicht zu beanstanden. Die KlÃ¤gerin ist weder
berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 SGB VI noch erwerbsunfÃ¤hig gem. Â§ 44
Abs. 2 SGB VI, in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung.
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Das SG hat mit Recht die Klage abgewiesen. Der Ablehnungsbescheid vom
27.05.1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02.10.1998 war
rechtmÃ¤Ã�ig ergangen.

BerufsunfÃ¤higkeit gem. Â§ 43 Abs. 2 SGB VI liegt bei der KlÃ¤gerin nicht vor, weil
ihre ErwerbsfÃ¤higkeit noch nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger
als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden
Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und
Fertigkeiten gesunken ist. Die Beurteilung, wie weit die ErwerbsfÃ¤higkeit eines
Versicherten gesunken ist, wird danach getroffen, welche Verdienste er aus einer
ErwerbstÃ¤tigkeit erzielen kann, auf die er nach seinem Berufswerdegang und nach
seinem Gesundheitszustand zumutbar verwiesen werden kann (Bundessozialgericht
â�� BSG -, Urteil vom 28.02.1963 SozR Nr. 24 zu Â§ 1246 RVO). Zur Frage, welche
TÃ¤tigkeiten einem Versicherten zugemutet werden kÃ¶nnen, hat das BSG ein Mehr-
Stufen-Schema entwickelt, nach welchem, in Anlehnung an das fÃ¼r die
Arbeiterrentenversicherung die AngestelltentÃ¤tigkeiten in ungelernte
AngestelltentÃ¤tigkeiten, TÃ¤tigkeiten mit einer Ausbildung bis zu zwei Jahren und
TÃ¤tigkeiten mit einer lÃ¤ngeren Ausbildung (durchschnittlich drei Jahre) eingeteilt
sind (vgl. BSGE 58, 203 ff.; 55, 45 ff.; BSG SozR Nr. 103 zu Â§ 1246 RVO). Jeder
Angestellte kann, wenn es um zumutbare VerweisungstÃ¤tigkeiten geht, jeweils auf
TÃ¤tigkeiten verwiesen werden, die eine Stufe tiefer einzuordnen sind, als es dem
bisherigen Beruf entspricht. Ein Angestellter mit beruflicher Ausbildung kann
demnach auf AnlerntÃ¤tigkeiten, ein angelernter Angestellter auf ungelernte
TÃ¤tigkeiten verwiesen werden usw.

FÃ¼r die Beurteilung, wie weit die ErwerbsfÃ¤higkeit eines Versicherten gesunken
ist, kommt es daher auf den bisherigen Beruf an (BSG SozR 2200 Â§ 1246 RVO Nr.
107, 169). Dies ist im Allgemeinen die TÃ¤tigkeit, die ein Versicherter zuletzt
nachhaltig und vollwertig versicherungspflichtig ausgeÃ¼bt hat. Zutreffend hat das
SG festgestellt, dass als Hauptberuf die TÃ¤tigkeit als Krankenschwester in einem
Pflegeheim zur Beurteilung heranzuziehen ist und dass sie diese TÃ¤tigkeit auf
Grund ihres gesundheitlichen RestleistungsvermÃ¶gens nicht mehr ausÃ¼ben
kann, da es sich zumindest um mittelschwere, mit Zwangshaltungen verbundene
TÃ¤tigkeit handelt.

Nach der Ã�berzeugung des Senats besteht jedoch kein Rentenanspruch, da die
vorliegenden medizinischen Gutachten Ã¼bereinstimmend zur EinschÃ¤tzung
gelangten, dass die KlÃ¤gerin kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten im Wechsel
vollschichtig ausÃ¼ben kann. Ebenso ist sie nach der Beurteilung des OrthopÃ¤den
Dr. G â�¦ vom 14.03.2001 in der Lage, als Arzthelferin, als Krankenschwester in
einer Kureinrichtung oder einem Sanatorium oder als Sprechstundenhilfe
vollschichtig zu arbeiten. Bei der TÃ¤tigkeit als Arzthelferin/Sprechstundenhilfe
handelt es sich ausgehend aus dem in der Berufsinformationskarte des
Arbeitsamtes â�� BO 856 â�� beschriebenen Anforderungs- und Belastungeprofil
um eine Ã¼berwiegend kÃ¶rperlich leichte Arbeit in geschlossenen RÃ¤umen im
Wechsel, welche vorliegend dem LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin entspricht. Das
SachverstÃ¤ndigengutachten des OrthopÃ¤den Dr. G â�¦ bestÃ¤tigt somit das
Vorliegen eines vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens, d. h. die genannten
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VerweisungstÃ¤tigkeiten sind ohne quantitative LeistungseinschrÃ¤nkungen
durchfÃ¼hrbar. Der SachverstÃ¤ndige hat sich umfassend und ausfÃ¼hrlich mit
den bei der KlÃ¤gerin bestehenden LeistungseinschrÃ¤nkungen auseinandergesetzt
und schlÃ¼ssig und nachvollziehbar dargestellt, in welcher Art und Weise sich diese
FunktionsstÃ¶rungen auf die berufliche LeistungsfÃ¤higkeit auswirken. Dem SG ist
dahingehend zu folgen, dass im Ergebnis der medizinischen Feststellungen eine
quantitative Minderung des LeistungsvermÃ¶gens nicht festzustellen ist. Auf Grund
der Ausbildung als Krankenschwester sowie der Ã¼berwiegend im Erwerbsleben
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit als Krankenschwester im Pflegebereich ist sie in der Lage,
als Arzthelferin, Krankenschwester in Ã¶ffentlichen Blutzentren,
GesundheitsÃ¤mtern und vertrauensÃ¤rztlichen Dienststellen, im Labor und in
technischen Untersuchungsstellen, in der Aufnahme sowie im BÃ¼ro- und
Verwaltungsbereich in grÃ¶Ã�eren Pflegediensten eingesetzt zu werden (vgl.
SÃ¤chsisches LSG, Beschluss vom 20.12.2000 â�� L 4 RA 38/00 -). Ausgehend vom
dargestellten beruflichen Werdegang sowie dem gesundheitlichen
RestleistungsvermÃ¶gen muss sie sich objektiv und subjektiv sozial zumutbar auf
diese TÃ¤tigkeiten verweisen lassen. Ausgeschlossen ist nach den beigezogenen
medizinischen Gutachten lediglich eine TÃ¤tigkeit im Pflegebereich, denn diese ist
teilweise mit schwerem Heben und Tragen von Patienten verbunden. Hingegen ist
sie unter Zugrundelegung der festgestellten GesundheitsstÃ¶rungen und der sich
daraus ergebenen FunktionseinschrÃ¤nkungen noch in der Lage, als
Sprechstundenschwester oder Arzthelferin bei jedem niedergelassenen Arzt
vollschichtige TÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben (vgl. SÃ¤chsisches LSG, Beschluss vom
10.01.2001 â�� L 4 RA 249/99). Bei diesen TÃ¤tigkeiten ist typischerweise Heben
und Tragen von schweren GegenstÃ¤nden ausgeschlossen. So schÃ¤tzte auch die
OrthopÃ¤din Dr. M â�¦ im Befundbericht vom 12.09.2000 ein, dass leichte
kÃ¶rperliche Arbeit im Wechsel denkbar wÃ¤re und ebenso ging das MDK-
Gutachten vom 06.06.2000 von einem positiven Leistungsbild mit Vollschichtigkeit
fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche Arbeit aus. Folglich sind durch die Befunde der
behandelnden Ã�rzte die Diagnosen in den Gutachten erneut bestÃ¤tigt worden.
Der EinschÃ¤tzung der HausÃ¤rztin folgt der Senat demzufolge nicht. Die bereits im
sozialgerichtlichen Verfahren mitgeteilte gelegentliche Stuhlinkontinenz ist nach der
Angabe des behandelnden Arztes als leicht einzuschÃ¤tzen und hat insoweit keinen
Einfluss auf die QuantitÃ¤t der LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin. Dieses
festgestellte Leiden ist durch erforderliche MaÃ�nahmen der gesetzlichen
Krankenversicherung zu behandeln und zu lindern. Das Gutachten des Dr. S â�¦
vom 18.05.2001 im Schwerbehindertenverfahren des SG Chemnitz steht dem nicht
entgegen. Die EinschÃ¤tzung der vom Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen angegebenen
HÃ¶he des Einzel-GdB fÃ¼r Stuhl- und Harninkontinenz ist vorliegend vom Senat
nicht Ã¼berprÃ¼fbar. Eine Befunderhebung oder entsprechende Untersuchungen
haben hinsichtlich dieses Krankheitsbildes nicht stattgefunden, so dass die
EinschÃ¤tzung des Gutachters auf den subjektiven Angaben der KlÃ¤gerin beruht.
Danach tritt Inkontinenz dann auf, wenn eine Toilette nicht in der NÃ¤he ist oder bei
Husten, Niesen und Pressen. Das stÃ¤ndige Tragen von Einlagen ist Hinweis darauf,
dass die Verwendung von Windelsystemen nicht erforderlich ist. FÃ¼r den Senat
bestehen von daher Zweifel an dem vorgeschlagenen Einzel-GdB fÃ¼r Stuhl- und
Urinkontinenz in HÃ¶he von 30, da nach den Anhaltspunkten fÃ¼r die Ã¤rztliche
GutachtertÃ¤tigkeit (AHP 1996) erst bei StreÃ�inkontinenz Grad II und III eine GdB
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von 20 bis 40 angemessen ist. Im Ã�brigen begrÃ¼ndet der SachverstÃ¤ndige die
Anhebung der Gesamt-GdB auf 30 mit einer eingetretenen Verschlimmerung der
Funktionsbehinderung der WirbelsÃ¤ule. Dazu liegt jedoch das fachorthopÃ¤dische
Gutachten Dr. G â�¦ vom MÃ¤rz 2001 vor. Somit ergeben sich fÃ¼r den Senat keine
weiteren quantitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen. Bei den genannten
VerweisungstÃ¤tigkeiten ist die MÃ¶glichkeit der Aufsuchens einer in der NÃ¤he
befindlichen Toilette generell gegeben. Die KlÃ¤gerin ist damit nicht dauerhaft an
der vollschichtigen AusÃ¼bung einer kÃ¶rperlich leichten TÃ¤tigkeit gehindert.

Die Einarbeitungszeit fÃ¼r die genannten VerweisungstÃ¤tigkeiten ist bei einer
ausgebildeten Krankenschwester mit unter drei Monaten anzusetzen und auch in
finanzieller Hinsicht zuzumuten (vgl. LSG Saarland, Urteil vom 19.05.1994 â�� L 1
AN 23/93; LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 08.12.1993 â�� L 6 AN 159/93).

Eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder sonstige
schwerwiegende Behinderungen liegen nicht vor. Ebenso ist die KlÃ¤gerin nicht am
ZurÃ¼cklegen eines Arbeitsweges gehindert und braucht betriebsunÃ¼bliche
Pausen nicht einzuhalten. Die festgestellten EinschrÃ¤nkungen qualitativer Art
stellen somit keine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen dar,
die die Benennung einer weiteren VerweisungstÃ¤tigkeit bedingen kÃ¶nnte (BSG,
Urteil vom 11.03.1999 â�� B 13 RJ 71/97 in NZS 2/00, 1996), sondern fÃ¼hren
lediglich dazu, dass die KlÃ¤gerin Ã¼berwiegend mittelschwere und schwere
TÃ¤tigkeiten nicht mehr verrichten kann. Da sie nach den vorliegenden
SachverstÃ¤ndigengutachten vollschichtig einsetzbar ist und sonstige
EinschrÃ¤nkungen, die den Arbeitsmarkt verschlossen erscheinen lieÃ�en, nicht
gegeben sind, liegt BU im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 SGB VI nicht vor.

Der Senat war auch nicht gehalten, weitere medizinische Ermittlungen
durchzufÃ¼hren. Die Feststellung eines GdB durch das Versorgungsamt erfolgt
nach anderen Kriterien. Die festgestellten Behinderungen wurden bei der
Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens ausreichend berÃ¼cksichtigt.

Da die KlÃ¤gerin nicht berufsunfÃ¤hig ist, ist sie erst recht nicht erwerbsunfÃ¤hig.
Eine Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit wird nur unter den strengen
Voraussetzungen des Â§ 44 Abs. 2 SGB VI gewÃ¤hrt. Trotz der vorhandenen
gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen ist sie noch in der Lage, mit dem
vorhandenen vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen eine ErwerbstÃ¤tigkeit in
gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben und hier mehr als nur geringfÃ¼gige
EinkÃ¼nfte zu erzielen. Dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu
berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs. 2, Â§ 44 Abs. 2 Ziff. 2 SGB VI).

DarÃ¼ber hinaus besteht kein Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung nach 
Â§Â§ 43 Abs. 1 oder 2, 240 SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung des
Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom
20.12.2000 (BGBl. 1827), denn die KlÃ¤gerin ist nach den Ã¼bereinstimmenden
Ã¤rztlichen Feststellungen in der Lage, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein.
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Aus den genannten GrÃ¼nden war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision liegen nicht vor (Â§ 160 Abs. 2 SGG).

Erstellt am: 14.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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